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V o n  Jahr zu Jahr wachsen die sozialen Aufgaben des Staates; 
der Staat und seine Organe sind bestrebt, ausgleichende Gerechtig
keit zu üben, die wirtlischaftlich "Schwachen zu kräftigen und zu 
schützen. Ob die Gesetzgebung freilich in ihren Bestrebungen 
nach diesem Ziele hin nicht zuweilen fehl geht? Man kann jeden
falls die Beobachtung machen, dafs häufig der Schutz des Einen 
dem Andern zum Schaden gereicht, wobei keineswegs immer der 
w irtlischaftlich Starke als der Geschädigte zu betrachten ist. Eine 
Prüfung der gesetzgeberischen Mafsnahmen auf den verschiedenen 
wirthschaftlichen Gebieten läfst m it Leichtigkeit erkennen, dafs 
die Gaben des Staates ungleich vertheilt werden, dafs vor Allem 
die verschiedenen Wirthsehaftszweige und Berufsarten sich nicht 
der gleichen Liebe und Sorgfalt zu erfreuen haben. Ganz be
sonders auffallend ist die Verschiedenheit in der Behandlung der 
Landw irtscha ft und des Handels. Wenn man die verschiedenen 
Berufszweige als die Kinder des Staates bezeichnen könnte, so 
müfste man die Landw irtscha ft das Lieblingskind, den Handel 
das Stiefkind nennen. Es ist dies freilich besonders auffallend in 
einer Zeit, deren Zukunft „auf dem Wasser“ liegen soll — einer 
Zeit, die im Zeichen des Verkehrs, im Zeichen der W eltpo litik  
stehen soll. M it solchen Anschauungen verträgt es sich schlecht, 
wenn z. B. Gesetze erlassen werden, die, wenn auch nicht be
stimmt, so doch mindestens geeignet sind, die Börse, jene Centrale 
des Handels, lahm zu legen — wenn Stempel- und Steuerlasten 
von Jahr zu Jahr auf die Börsengeschäfte gehäuft werden —  wenn 
Mafsregeln ergriffen werden, die einzelne Handelszweige aufs 
schwerste schädigen müssen. Ginge es nach dem Herzen der 
Agrarier vom Schlage der Wangenheim, Kanitz, Kardorff und 
Genossen, so würde alsbald Deutschland m it einer chinesischen 
Mauer vom Auslande und dem wirthschaftlichen Verkehr m it dem 
Auslande abgeschnitten werden. Für diese Kreise hat der Handel
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keine Existenzberechtigung; trotz der regierungsfeindlichen Stel
lung dieser Kreise gehören sie zur Regierungspartei und haben 
einen verderblichen Einflufs auf die Gesetzgebung. Das sind die 
grofsen Ereignisse, die das wirthschaftspolitische Leben bewegen 
und den Handel beunruhigen. Neben diesen grofsen Ereignissen 
hat sich in aller Stille und durch lange Zeit unbeachtet eine Be
wegung entwickelt, die neuerdings nicht blos die Aufmerksamkeit 
der Handeltreibenden, sondern die Beachtung der weitesten Kreise 
auf sich gezogen hat. Die Beziehungen des Handels zum Ge
nossenschaftswesen werden heute lebhaft überall erörtert und ins
besondere die Kämpfe landw irtschaftlicher Genossenschaften m it 
verschiedenen Handelszweigen beschäftigen nicht blos die Fach- 
und Tagespresse, sondern die Bevölkerung, vor allem die der 
Grofsstädte.

In  die Kämpfe gegen den Handel spielt das Genossenschafts
wesen hinein und es verlohnt daher wohl der Mühe, die Stellung, 
die Genossenschaftswesen und Handel zu einander einnehmen, 
einer näheren Prüfung zu unterziehen.

Zwischen Handel und Handel ist allerdings ein erheblicher 
Unterschied, man braucht dabei gar nicht an den „Königlichen 
Kaufmann“ zu denken, es genügt, hinzuweisen auf die Unter
schiede zwischen Kleinhandel und Grofshandel, um zu zeigen, dafs 
Handel ein sehr weiter Begriff ist und nicht blos verschiedene 
Geschäfts- und Berufsweige umfafst, sondern auch von der ver
schiedenartigsten volksw irtschaftlichen Bedeutung ist.

In  den Kleinhandelskreisen ist bereits seit Jahrzehnten das 
Genossenschaftswesen der Gegenstand lebhaftester Erörterungen 
gewesen und es hat dabei an schiefen U rte ile n  nicht gefehlt, 
nur zu oft ist der einseitige Interessenstandpunkt der Mafsstab 
gewesen für die B eu rte ilung  des Genossenschaftswesens.

Das Genossenschaftswesen gehört zweifellos heute zu den 
volksw irtschaftlichen Gebieten, die im hohen Mafse die öffent
liche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, es ist „aktuell“ . Noch vor 
1V2 Jahrzehnten war es schwer, die Tagespresse für das Genossen
schaftswesen zu interessiren — heute wird die Entwickelung des 
Genossenschaftswesens in seinen verschiedenen Zweigen m it der 
gröfsten Aufmerksamkeit verfolgt.

Das Genossenschaftsgesetz definirt die Genossenschaft wie 
fo lgt: eine Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl zur
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Förderung von Erwerb und W irtschaft der Mitglieder m ittelst 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Es giebt kaum eine volks
w irtscha ftliche  Organisation, die im Laufe der Jahrzehnte so ver
schiedenartig beurtheilt ist, wie die genossenschaftliche. Schulze- 
Delitzsch hat das Genossenschaftswesen nicht erfunden, er hat nur 
der Bethätigung des genossenschaftlichen Gedankens neue Wege 
gewiesen, er hat die Form gefunden, in der der urdeutsche 
genossenschaftliche Gedanke für modern - w irtscha ftliche  Ver
hältnisse und Bedürfnisse V e rw e rtung  finden konnte; aber 
freilich, darin liegt ein solch’ grofses Verdienst, dafs m it Recht 
behauptet ist, Schulze-Delitzscli hat sich in den Genossenschaften 
selbst unvergängliche Denkmäler errichtet. Es giebt wenige 
V o lksw irte , die in gleichem Mafse wie Schulze-Delitzsch auf die 
w irtschaftliche Entwickelung bestimmend eingewirkt haben, er 
hat eine neue wirtschaftliche Betriebsform geschaffen, und die 
Genossenschaften sind ein wichtiger Faktor des heutigen w i r t 
schaftlichen Lebens geworden.

Die Genossenschaften, zu deren Förderung die deutschen 
Staaten heute Millionen und Millionen zur Verfügung stellen, 
wurden in den 50 er Jahren m it Mifstrauen von den Behörden 
beobachtet. Es k ling t wie eine Legende, dafs Männer, die Ge
nossenschaften gegründet hatten, ohne dazu die polizeiliche E r- 
laubnifs einzuholen, auf die Anklagebank kamen, und man kann 
es heute nicht begreifen, dafs Polizei-Behörden bei der Prüfung, 
ob ein Bedürfnifs für die Gründung einer Kreditgenossenschaft 
vorhanden •— die Genossenschaft wurde als Versicherungsgesell
schaft angesehen — die Bedürfnifsfrage verneinten. Die gröfsten 
Schwierigkeiten hatte Schulze - Delitzsch zu überwinden, um end
lich Ende der 60 er Jahre die gesetzliche Anerkennung für die 
Genossenschaften zu erringen.

W ill man allgemein die wirthschaftliche Bedeutung der Ge
nossenschaft kennzeichnen, so kann dies geschehen, indem man 
die Genossenschaft als eine Ergänzung der Aktiengesellschaft 
hinstellt. Zur Aktiengesellschaft vereinigen sich Kapitalisten; wo 
die Kapita lkraft des Einzelnen nicht ausreicht zum Betriebe 
grölserer Unternehmungen, da verbinden sich die Kapitalien zur 
Aktiengesellschaft, und gewaltige Unternehmungen werden ins 
Leben gerufen — zur Genossenschaft vereinigen sich die w irth- 
schaftlich schwächeren Kreise, nicht Kapitalien sondern die in den
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Personen und ihrer Leistungsfähigkeit ruhenden Kräfte werden zu
sammengenommen uud w ir sehen aus deren Verbindung schliefs- 
lich w irtscha ftliche  Mächte entstehen. Ob es dabei eine Grenze 
für die Entwickelung des Genossenschaftswesens und für die An
wendung der genossenschaftlichen Form giebt? Es könnte vielleicht 
gesagt werden: Die Grenze liegt zunächst dort, wo die Be
seitigung der A rbe its te ilung  unproduktiv w irkt. Die Genossen
schaft beruht zum Theil auf einer Beseitigung der Arbeitstheilung, 
indem sie in ihren Geschäftskreis eine Thätigkeit einbezieht, die 
bisher für die M itglieder von Anderen ausgeübt wurde; wo nun 
die Aufhebung dieser Arbeitstheilung unproduktiv ist, da finden 
w ir auch die Grenze für das Genossenschaftswesen. Und ferner 
liegt die Grenze für das Genossenschaftswesen dort, wo die Ge
nossenschaft zur Belastung m it unverhältnifsmäfsigem Risiko führt, 
wo vielleicht die Genossenschaft dem einzelnen Mitgliede noch 
Vortheile zuführen kann ,  wo aber andererseits das m it der Ge
nossenschaft verbundene Risiko aufser Verhältnifs zu diesem Vor
theile steht. Und endlich wird eine Grenze für das Genossen
schaftswesen •— leider —  gezogen durch den Konkurrenzneid, 
denn die Genossenschaft erfordert ein Zusammenarbeiten der im 
Uebrigen zum Theil miteinander im wirthschaftlichen Konkurrenz
kampf stehenden Mitglieder.

Zahlen pflegen das beste und zuverlässigste Beweismaterial 
zu sein, daher mag zunächst m it einigen Zahlen die Ausbreitung 
des Genossenschaftswesens in Deutschland belegt werden. Eine 
Statistik der Geschäftsergehnisse aller Genossenschaften fehlt, die 
nachfolgende Zusammenstellung ist verschiedenen Publikationen 
genossenschaftlicher Verbände entnommen. Das Material aber ge
nügt zweifellos, um ein Bild zu bieten von der Ausdehnung und der 
Bedeutung der verschiedenen Genossenschaftsarten. Verschiedene 
Genossenschaftsarten, darunter z. B. die Produktivgenossenschaften, 
fehlen gänzlich, weil das sich auf diese Genossenschaften beziehende 
statistische Material zu dürftig ist. (Siehe die Tabellen S. 8 — 11.)

In dem kürzlich erschienenen 2. Bande des Werkes: „Der 
Staatshaushaltsetat und die Finanzen Preufsens“ , herausgegeben 
von Schwartz und Strutz, w ird besonders der Einflufs der Preufs. 
Central-Genossenschafts-Kasse auf das Genossenschaftswesen be~
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sprochen und der Einflufs w ird als ein besonders günstiger be
zeichnet. Man könnte nach jenen Ausführungen fast annehmen, 
dafs erst durch Gründung der Preufsischen Central-Genossenschafts- 
Kasse das Genossenschaftswesen in  Preufsen zur Blüthe gelangt 
ist. Diese Auffassung ist keineswegs eine zutreffende. Die 
Preufsische Central-Genossenschafts-Kasse fand bei ihrer Gründung 
im Jahre 1895 ein hochentwickeltes Genossenschaftswesen vor, 
das auf dem solidesten Fundament beruhte. Es waren bei 
der Schaffung der Preufsischen Central - Genossenschafts - Kasse 
gerade genossenschaftliche Kreise, die Bedenken gegen die'G rün
dung geltend machten. Es wurde einmal die Befürchtung ge- 
äufsert, dafs die finanzielle Förderung des Genossenschaftswesens 
zu einer treiblmusartigen Entwickelung der Genossenschaften 
führen könnte und ferner dafs die staatliche Förderung des Ge
nossenschaftswesens sich zu einer Parteinahme des Staates im 
wirthschaftlichen Kampfe der verschiedenen Berufsarten gestalten 
würde, die Unzufriedenheit und Beunruhigung in den Berufsarten 
hervorrufen müfste, die sich durch die Konkurrenz subvention ier 
Genossenschaften geschädigt fühlen. Die Entwickelung des Ge
nossenschaftswesens hat gezeigt, dafs die erstere Befürchtung viel
fach in der Entwickelung des Genossenschaftswesens Bestätigung 
gefunden hat; und was das zweite Moment anlangt, so sind es 
gerade Handelskreise, die sich durch das Eingreifen der Preufs. 
Central-Genossenschafts-Kasse in das Genossenschaftswesen erheb
lich benacbtbeiligt glauben, indem die Preufsische Central- 
Genossenschafts-Kasse Genossenschaften subventionirt, deren M it
glieder sich vom Handel unabhängig machen wollen. Man sieht, 
„M ittelstands-Politik“ zu treiben ist nicht leicht und Bestrebungen 
des Staates, einen Zweig des Mittelstandes zu fördern, schädigen 
leicht andere Geschäftszweige. Der Hinweis darauf, dafs die in 
Berlin von Landwirthen gegründete Milch-Centrale einen Kredit 
von 700 000 Mk. durch die Vermittelung einer Verbandskasse bei 
der Preufsischen Central-Genossenschafts-Kasse erhalten hat, wird 
genügen, um die R ichtigkeit der vorstehenden Behauptung zu be
weisen. Die Milchhäudler in Berlin müssen doch auch zum
Mittelstand gerechnet werden, jener K redit erschwert den Milch
händlern und den von diesen gebildeten Genossenschaften den 
wirthschaftlichen Kampf, der m it der Milch-Centrale durchgefochten 
werden mufs.
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A. Statistik der

V e r b ä n d e
der

Verbands-
Kredit-

genossen-
schaften

Z a h l
der be

richtenden 
Kredit

genossen
schaften

der M it
glieder

Umsatz 
(Einnahmen 
u. Ausgaben 
zusammen):

Mk.

1. Allgem. Verband der deutschen Erwerbs- 
u. Wirthschaftsgenossenschaften, Kredit
genossenschaften .......................... 936 870 511 061 2

2 Allgem. Verband der deutschen landw irt
schaftlichen Genossenschaften, Spar- und 
Darlehenskassen * *) (siehe auch B. 9) . . 4440 4077 290 367 653 978 488

3. Generalverband ländlich. Genossenschaften 
für Deutschland in Neuwied, Darlehens
kassen*) (siehe auch B. 10) . . . .  . 3288 2739 236 721 357 277 365

4. Verband rheinischer Genossenschaften in 
K ö ln ...................... 2 237 15 758 38 090437

5, Verband landwirtschaftlicher Genossen
schaften i. Württemberg, Darlehenskassen- 
vereiue*) (siehe auch B. 1 3 ) .................. 882 860 82 310 93 653 076

6. Verband schlesischer ländlicher Genossen
schaften in Neisse.................. ? 134 15 229 24 245488

7. Revisionsverband schlesischer Genossen
schaften in Breslau . . . .  . . 8 8 0 342 105814 821

8. Trierischer Revisionsverband.................. ? 117 9 372 16 418 534
9. Kreditgenossenschaften in Württemberg — 99 39 377 ?

10. Verband hannoverscher gewerblicher Ge
nossenschaften zu Osnabrück.................. 2 43 4 705 33 414 774

11. Oberschlesische Genossenschaftsbank, e.G.
m. b. H., zu Beuten . . . . . . . 12 7 1389 10 283 999

t )  Vergl. Juni-Heft der Conrad’schen Jahrbücher.
*) Haben auch die Beschaffung der Rohstoffe im landwirtschaftlichen Betriebe 

> )  I 3 215 473 Mk. Stiftungsfonds.
1 883 945 Mk. Reservefonds.
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editgenossenschaften. t)

Betrag der
gewährten

Kredite

____Mk.

Betrag der 
am Jahres- 
schlufs aus
stehenden 
Kredite

Mk.

Aktiva,
Summe

Mk.

Geschäfts-
guthaben

der
Mitglieder

Mk.

Reserve
fonds

Mk.

Angeliehene
fremde
Gelder

Mk.

An
gaben
für
das

Jahr

2 ~76 855 864 672 281181 805 843 108 133 264 449 44 987 176 609 926 058 1900

142 329 333 256 956 562 292 449 690 8 083 008 6 136 589 276 625 828 1899

2 138 589 231 175294 077 1 847 765 4 099 418**) 168 181 536 1899

? 12 209 265 15 802 723 ? 198 034 ? 1899

? ? 42 333 817 1288 699 1 252 373 ? 1900

? 12 037 843 14250 454 ? 306 703 11 525 305 1900

17 788 135 3873 915 4191 356 997 662 148 186 2 906 905 1900

 ̂448 965 7 065 494 8 761 476 66 575 129 423 6 590 050 1900

10 750 654 52 239 609 60 026 636 15 086 716 4 015 582 40 267 640 1900

2 2 2 2 104 547 2 1901/02

2 992 887 1 084 771 240 614 24 646 781 784 1901

l*lrer Mitglieder zur Aufgabe.



10

B. Statistik von Konsumvereinen, Bau-, Magazin-, Produktiv-,
landwirtschaftlichen

V e r b a  n d e

Za
hl

 d
er

 V
er

ba
nd

s
ge

no
ss

en
sc

ha
fte

n
Za

hl
 d.

 b
er

ic
ht

en
de

n 
G

en
os

se
ns

ch
af

te
n

Za
hl

 d
er

 M
it

gl
ie

de
r Eingeliefe 

in Liter

rte Milch

dafür bezahlt 
Mk.

Werth d. 
durch die 
Genossen

schaft 
ver

kauften 
Waaren 

Mk.

1. Allg. Verband der deutschen Er
werbs- u. Wirthschaftsgenossen- 
schaften, Konsumvereine . . . . 618 568 522 116

2. — — Rohstoffgenossenschaften . 17 17 991 — — —
3. — — Baugenossenschaften . . . 79 100 27 880 — — —
4. — — Magazingenossenschaften. 5 4 163 — — 210 917
5. — — Produktivgenossenschaften 18 14 1990 - — 2 071 000

6. Allgem. Verband der deutschen 
landwirthschaftlichen Genossen
schaften, Bezugsgenossenschaft. 1379 1055 83 442

7. ' — Molkereigenossenschaften. 103-1 859 74 304 1039424269 78 031780 —

8. — — Winzergenossenschaften . 20 18 949 —
f. 987161874 Ltr.

369 692
9. — — Spar- und Darlehenskassen 4440 1579 ? — — —

10. Generalverband ländlicher Ge
nossenschaften für Deutschland 
in Neuwied, Darlehenskassen . 3288 ? ?

11. Verband rheinischer Genossen
schaften in Köln, Molkereige
nossenschaften ........................ ? 45 4 638 56 994150 4 456 464

12. Verband landwirthschaftlicher 
Genossenschaften in Württem
berg. Molkereigenossenschaften 54 49 4 348 ? 1115 664

13. — — Darlehenskassenvereine . . 882 465 i — — —

14 Molkerei - Revisionsverband für 
die Provinzen Brandenburg, 
Pommern, Sachsen u. die Grofs- 
herzogtümer Mecklenburg in 
Prenzlau.................................. ? 69 3 317 118 147 405 10 169 893
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|j°lkerei- und Winzergenossenschaften, sowie von gewerblichen nnd
ol»sto%enossenschaften.

Verkaufser- 
^Wkauf, lösf. gewerbl. 
erlös f- ' u- landwirth- 
T °s ^  schaftl Roh- 
J®oeng. Stoffe bezw. 

Wittel j Bezüge land- 
wirthschaftl. 

Hj. Rohstoffe
Mk.

An- : Her‘..  stellungs- 
zahl preis

der seit Bestehen 
der Genossen
schaften er

bauten Häuser
1 Mk.

Aktiva

Mk.

Ge
schäfts

guthaben 
der M it
glieder

Mk.

Reserve
fonds

Mk.

An
geliehene

fremde
Gelder

Mk. An
ga

be
n 

fü
r 

da
s 

Ja
hr

26 070187 — 43 536 308 10 842 265 4 856 624 12 335 707 1900

2 009 S82 — — 1 668 S28 516 338 153 440 768 234 1900

8817 33 719 444 37 160 20S 5 499 122 995 068 30 375 719 1900

2 019 — — 499 442 83 674 79 376 272 557 1900

51 583 — — 2 457 384 488 557 221340 1301 540 1900

24 055352 12 066 356 924269 1 147 076 9 610 507 1899
y — — 38 711431 4 257 973 5 262 238 27 400 461 1899

■ _ — — 1427 462 '30411 152 271 2 1899
9 022 904 — — 2 2 ? 2 1899

14 321 097 — ■ — 2 ? 2 2 1899

? ' _ — — 3 050 799 33 373 129 200 2 1899

? 2 ? 19818 40 046 2 1900

950177 2 2 2 2 1900

2 , _ 3 007 204 133 511 313 288 ? 1900
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Der Grundgedanke der Genossenschaft läfst sich in folgenden 
Satz zusammenfassen:

Zugänglichmachung der Vortheile des Grofsbetriebes 
für Klassen, die nach ihrer wirthschaftlichen Lage abseits 
vom Wege des Grofsbetriebes thätig sind, die oft mehr 
dessen Schatten- als dessen Lichtseiten kennen lernen — 
Anpassung der Betriebsweise der kleinen Gewerbetreiben
den aller A rt an moderne Bedürfnisse und Verhältnisse — 
Demökratisirung des Kredits.

Diese Grundgedanken kommen in den verschiedensten Genossen
schaftsarten zum Ausdruck. Es kann füglich behauptet werden, 
dafs es keine anpassungsfähigere Rechtsform im wirthschaftlichen 
Leben giebt, als die genossenschaftliche, womit keineswegs be
hauptet werden soll, dafs auch überall die genossenschaftliche 
Organisation am Platz ist. Thatsächlich aber finden w ir heute 
wohl kaum ein wirthschaftliches Gebiet, auf dem w ir nicht der 
genossenschaftlichen Organisation begegnen. Die Genossenschaft, 
ursprünglich bestimmt für die Kleinbetriebe, hat heute Eingang 
gefunden auch in die Grofsbetriebe und die genossenschaftliche 
Organisation w irk t auf Gebieten, auf denen man sonst nur ge
wohnt ist, kapitalkräftige Aktien-Gesellschaften arbeiten zu sehen. 
Ein Beweis dafür: W ir  leben in der Zeit der Ring- und Karte ll
bildungen. In der Regel stellt man sich unter diesen
Organisationen grofskapitalistische Gebilde vor. Dank aber der 
Anpassungsfähigkeit der genossenschaftlichen Organisation hat 
auch diese für Ringbildungen Verwendung gefunden. Es waren 
zunächst Spiegelglasfabriken in Bayern, die sich zur Regelung der 
Produktion vereinigten und zwar in der Form der Genossenschaft. 
Neuerdings haben wiederholt Ziegeleien zu gleichem Zweck Ge
nossenschaften gebildet. Die Genossenschaft t r i t t  damit in die 
Reihe der Grofsbetriebe. Schwerlich hat Jemand diese Ent
wickelung des Genossenschaftswesens vorausgeahnt. Die Genossen
schaft, ursprünglich bestimmt, die Lage der w irtscha ftlich  
Schwachen zu bessern, zu kräftigen, zu stützen, findet also Eingang 
in die Grofsbetriebe, t r i t t  in die gleiche Reihe m it grofs- 
bapitalistischen Unternehmungen. Und doch ist ein erheblicher 
Unterschied zwischen dem kapitalistischen Syndikat und der auf 
genossenschaftlicher Grundlage beruhenden Vereinigung industrieller
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Unternehmumren. Der Unterschied liegt in dem Wesen und 
Charakter, in der Tendenz der beiden Gesellschaftsformen.

Betrachten w ir nun, nachdem w ir die wirthschaftliche Ent- 
wickelung der Genossenschaften — wenn auch nur in grofsen 
Zügen •— von den Anfängen bis heute verfolgt haben, die Stel
lung, die die einzelnen Genossenschaftsarten zum Handel ein- 
uehmeu.

M it der Genossenschaft ist eine neue Betriebsform in  den 
Handel eingeführt. Handelsunternehmungen waren die ersteu von 
Schulze-Delitzsch ius Leben gerufenen Genossenschaften der Schuh
macher und Tischler. Freilich waren es keine Handelsunter
nehmungen, die die Erzielung von Handelsgewinn erstrebten, 
sondern Einkaufsgenossenschaften. Die Grenze zwischen der Ein
kaufsgenossenschaft der Berufsgenossen und dem Handelsunter
nehmen ist selbstverständlich nicht immer zu ziehen, sie ist oft 
flüssig. Sobald die Einkaufsgenossenschaft sich nicht mehr darauf 
beschränkt, Waaren an ihre M itglieder abzugeben, sondern auch an 
Nichtm itglieder verkauft, w ird sie Handelsunternehmen. Is t aber 
die Genossenschaft, die von Berufskollegen zum gemeinschaftlichen 
Einkauf der Rohmaterialien gegründet wird, als solche auch kein 
Handelsunternehmen, so sind doch ihre Beziehungen zu dem 
Handel die lebhaftesten. Das Wesen der Genossenschaft liegt, 
wie bereits hervorgehoben ist, in einer gewissen Aufhebung der 
A rbe its te ilung, in der Ausschaltung von Arbeitskräften. Personen 
bilden eine Genossenschaft m it der Absicht, durch diese Genossen
schaft Dienste ausführen zu lassen, die bisher D ritte  für die M it
glieder verrichteten. Jene ersten Tischler- und Schuhmacher
genossenschaften in Delitzsch hatten den Zweck, im Grofsen die 
Rohmaterialien einzukaufen, die bis dahin die Mitglieder der Ge
nossenschaften in kleinen Partien durch den Zwischenhandel be
zogen. Die Rohstoffgenosseuschaft — es ist dies die technische 
Bezeichnung für die Einkaufsgenossenschaft der Handwerker —  
gewann in Deutschland nur eine geringe Verbreitung, aus Gründen, 
die hier nicht weiter zu erörtern sind, und der Handelsstand 
schenkte denselben folglich auch keine besondere Beachtung.

Das Prinzip dieser Einkaufsgenossenschaften wurde bald über
tragen auf den gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- und W ir t li-  
schaftsbedürfnissen seitens der Konsumenten. Es wurden Konsum
vereine gegründet, und als in den 60 er Jahren die Zahl dieser
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Genossenschaften gröfser wurde, wurden sie zwar von den Klein
händlern verspottet und man sprach von der Kaufmannspielerei 
der Konsumenten, jedoch in der Erkenntnifs, dafs die Konsum
vereine m it der Zeit nicht zu unterschätzende Konkurrenten der 
Händler m it Lebensmitteln werden könnten, begannen diese bald 
eine lebhafte Agitation gegen die Konsumvereine. Auch diese 
Konsumvereine im engen Rahmen ihres Geschäftsbetriebes waren 
keine Handelsuntern'ehinungen im rechtlichen und wirthschaftlichen 
Sinne. Sie beruhten auf dem Gedanken, dafs der Einkauf gröfserer 
Waarenmengen vortheilhafter ist, als der Bezug kleinerer 
Quantitäten. Die Vortheile zeigten sich so deutlich, dafs in den 
nächsten Jahrzehnten nicht blofs die Zahl der Konsumvereine sich 
erheblich vergröfserte, sondern auch die einzelnen Konsumvereine 
zum Theil sich zu bedeutenden Unternehmungen entwickelten. 
Heute bestehen Konsumvereine, die sich in ihren Einrichtungen 
von Grofshandelsbetrieben durch nichts unterscheiden. Der Bres
lauer Konsumverein hat 78 619 Mitglieder, er arbeitet m it einem 
eigenen Vermögen von 3 000 000 Mk. und erzielte im Jahre 1901 
einen Verkaufserlös von 13 604 837 Mk. Die Bäckerei des 
Konsumvereins gehört zu den bedeutendsten in Deutschland. 
Folgende Zahlen des Geschäftsberichtes für 1901 geben ein Bild 
von ihrem Umfang: „D ie gröfste Tagesleistung unserer Bäckerei 
fand am Sonnabend, den 27. A p ril statt. An diesem Tage 
wurden 36 153 Stück Brote m it einem Gesammtgewicht von 
133 876 Pfund unseren Waarenlägern zugeführt. Werktäglich 
wurden im Durchschnitt 331,8 Ballen Mehl verbacken, gegen 
312,3 Ballen im Vorjahre.“ Die Genossenschaft beschäftigt über 
500 Personen. —  Der Konsumverein zu Görlitz, e. G. m. b. H., 
hat 15 419 M itglieder und hat an eigenem Vermögen 522 728 
Mark; der Verkaufserlös bezifferte sich auf 4 423 324 Mk. — Der 
Spar- und Konsumverein Stuttgart, e. G. m. b. H ., der 1900 
18 471 Mitglieder hatte, besitzt eigenes Vermögen im Be
trage von 575 278 M k .; er hatte im letzten Jahr einen Ver
kaufserlös von 4 588 811 M k.; seine Bäckerei lieferte für 
555 201 Mk. Backwaaren. Die Genossenschaft beschäftigte 213 
Personen.

W er die rechtliche Definition des Handels an diesen Genossen
schaften anlegen wollte, der müfste zu dem Schliffs kommen, dafs 
es keine Handelsunternehmungen im wahren Sinne des Wortes
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sind, gleichwohl finden w ir in diesen Genossenschaften wie in den . 
1660 bestehenden Konsumvereinen und ähnlichen Genossenschaften 
neue Betriebsformen für den Handel, oder sagen w ir richtigei 
Betriebsformen, die fü r die Betheiligten Zwischenstufen des 
Handels ersetzen sollen.

Auf den Einzelgenossenschaften haben sich aufgebaut Einkaufs- 
Vereinigungen und eine Grofshandelsgesellschaft. Der wirthschaft- 
liche Gedanke, auf dem diese Gesellschaften und Vereinigungen 
beruhen, ist nicht völlig der gleiche, wie der, der den einzelnen 
Genossenschaften zu Grunde liegt. Schon die Bezeichnung „Grofs- 
einkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine“ besagt, dafs w ir es 
m it einem Handelsunternehmen im wahren Sinne des Wortes zu 
thun haben, und da die Hamburger Grofseiukaufsgesellschaft auch 
nicht die Form der Genossenschaft, sondern die Form der Gesell
schaft m it beschränkter Haftung gewählt hat, haben wir es bei 
derselben auch rechtlich m it einem Handelsunternehmen zu thun.

Die Entwickelung der Konsumvereine und die Organisation 
der Konsumvereine zum gemeinschaftlichen W aareneinkauf, die 
von einzelnen Konsumvereinen betriebene Produktion, haben hier 
und da den Gedanken wachgerufen, dafs die genossenschaftliche 
Organisation der Konsumenten zu einer vollständigen Umgestal
tung der W irtschaftsordnung, zur Regelung der Waarenverthei- 
lung und Produktion und damit zur Beseitigung der W irtsch a fts 
krisen führen könnte. Gelänge es einerseits die Produktion zu 
regeln, andererseits die Konsumtionskraft zu heben und die 
Anarchie, die angeblich im  Handel herrscht, d. h. in der "V er- 
theilung derWaaren, zu beseitigen, somüfste die ersehnte allgemeine 
Glückseligkeit erreicht werden. Lassa l le  wollte die Lösung der 
sozialen Frage bei der Regelung der Produktion beginnen. In 
sozialdemokratischen Kreisen hat man inzwischen erkannt, dafs 
auf diesem Wege das Ziel nicht zu erreichen ist — nun wird der 
Gedanke erörtert, durch den „organisirten Konsum“ der Lösung 
der sozialen Frage näher zu treten. Es sind dies Utopien. Doch ist 
nicht zu verkennen, dafs solche Bestrebungen geeignet sind, dem 
Genossenschaftswesen einen ganz andern Grundzug zu verleihen.

Das deutsche Genossenschaftswesen ist m it dem Namen Schu lze -  
D e l i t z s c h  aufs Innigste verbunden. Schulze-Delitzsch und seine 
Nachfolger in der genossenschaftlichen Arbeit gehen von dem 
Grundsätze aus, dafs die genossenschaftliche Organisation ein Be-
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stancltheil der heutigen W irtschaftsordnung ist — den „Modernen“ 
ist dies nicht genug, sie behaupten, dafs wenn die Genossenschaft 
nichts mehr vollbringt, als die w irtscha ftliche  Lage einiger Tausend 
oder Hunderttausend um ein Weniges zu bessern, ih r dann der soziale 
W erth ermangele —  Alles oder Nichts ist ihre Devise, und nach 
den Beobachtungen, die sie in der Entwickelung einzelner Konsum
vereine gemacht haben, glauben sie in der genossenschaftlichen 
Organisation der Konsumenten das M itte l zur Lösung der sozialen 
Fiage zu sehen, sind erst, so meint man, alle Konsumenten zum 
gemeinschaftlichen Einkauf der Lebens- und W irtschaftsbedürf
nisse organisirt, so würde von diesen Genossenschaften aus der mafs- 
gebende Einflufs auf die Produktion ausgeübt werden, zumal wenn 
die Genossenschaften selbst die verschiedenen Produktionen in ihren 
Betrieb einbeziehen. Theoretisch läfst sich der Zeitpunkt berech
nen, wann das Ziel erreicht sein würde — in der Praxis ist die 
Aufhebung des freien Wettbewerbs ohne gesetzlichen Zwang un
möglich.

Die Händler, die noch vor einem Jahrzehnt die Kaufmann
spielerei dei Konsumenten verspotteten, haben inzwischen erkannt, 
dais auch sie durch den genossenschaftlich organisirten Waareu- 
einkauf einen grofsen Vortheil erringen können. Liegen doch 
heute die Verhältnisse im Kleinhandelsstand so, dafs vielfach die 
Waaien durch eine grofse Anzahl Zwischenhändler geben, bis sie 
endlich beim Kleinhändler anlangen, um von diesem deta illirt zu 
werden. Wer einen Blick in die Kleinhandelsverhältnisse thut, 
weifs, dafs es kaum einen Geschäftszweig giebt, in dem die Kon
kurrenz brutaler geführt wird, wie im Kleinhandel. Planlos und 
systemlos werden Geschäfte begründet, und plan- und systemlos 
erfolgt der Verkauf der Waaren, es sei denn, man läfst es als 
System gelten, m it den denkbar billigsten Preisen Kunden anzu
ziehen, ohne Rücksicht darauf, ob ein dauerndes oder lohnendes 
Geschäft gemacht werden kann. Die genossenschaftliche Organi
sation mufste auch im Kleinhandel endlich Boden finden, und sc 
sind eine Anzahl Einkaufsgenossenschaften der Händler gegründet. 
Auch hier haben w ir wieder keine Handelsunternehmungen im 
formell rechtlichen und wirthschaftlichen Sinne, aber gleichwohl 
eine neue Betriebsform in dem weitverzweigten Handel.

Fast die sämmtlichen Verbände von Kleinhändlern verhandeln 
seit Jahren auf ihren Verbandstagen über die Bedeutung der Ein-
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kaufsgenossensehaften und erkennen deren Bedeutung an. Die 
Organisation derartiger Genossenschaften ist aufserordentlich 
mannigfach; so besteht ein Verband deutscher Kurzwaaren- und 
Posamentengeschäfte, e. G. m. b H., der sich über ganz Deutsch
land erstreckt und nicht nur den gemeinschaftlichen Waarenein- 
kauf pflegt, sondern auch möglichst bedacht darauf ist, dafs die 
Konkurrenz unter den Mitglieuern zurückgehalten wird. Bekannt 
Ist die Einkaufsvereinigung westdeutscher Manufakturisten, e. G. 
m. b. H. Als Vortheile der E'nkaufsgenossenschaften werden be
zeichnet: B illiger E inkauf — Ersparung an Arbeit — leichte und 
sichere Orientirung über Marktverhältnisse —  Austausch der 
persönlich gemachten Erfahrungen.

Wie die Bildung der Konsumvereine die Kleinhändler beun
ruhigt, so die Gründung der Einkaufsgenossenschaften der Klein
händler die Grossisten. Der „Konfektionär“ schreibt hierüber:

„Unsere Zeit steht im Zeichen der Organisation auf wirthschaft- 
lichem Gebiet. Die Trusts, Kartelle, Ringe der Grofsproduzenten, die 
Konventionen, Schutzverbände d ;r Fabrikanten und Kaufleute, die In 
nungen und Genossenschaften de: Handwerker und Kleingewerbetreiben
den, die Konsumvereine der Konsumenten, sie alle bezwecken, die w irk
lichen oder angeblichen Rechte ihrer Mitglieder zu vertreten und deren 
Wohl zu fördern. Die Thatsache allein, dafs solche Korporationen über
all und auf allen wirthschaftlichen Gebieten entstehen und sich meist 
auch günstig entwickeln, ist ein enügender Beweis dafür, dafs sie einer 
Nothwendigkeit entsprechen. Der Spruch, dafs der Mann allein nichts, 
vereint Alles ist, hat noch nie so sehr gegolten wie heute, wo der Kampf 
um’s Dasein ein weit schärferer, ’b itterterer geworden ist, als in frühe
ren Zeiten, wo die Menschen n h nicht so eng bei einander wohnten. 
Diese Vereinigungen nun, die c ts Ziel verfolgen, die Interessen ihrer 
Mitglieder und engeren Berufsgenossen zu verfechten, erregen natur
gemäß feindselige und beklemm nde Gefühle bei denen, die entgegen
gesetzte Interessen verfolgen. Des einen Eule ist des anderen Nach
tigall. Gehen doch alle diese Organisationen mehr oder minder darauf 
aus, sich die so evidenten V o rte ile  der Konzentrirung des Kapitals 
durch gemeinsamen Bezug von Waaren oder Rohstoffen zu eigen zu 
machen und m it Uebergehung und Ausschaltung des Zwischenhandels 
sich die Produzenten selbst als Bezugsquelle dienstbar zu machen. 
Kein Wunder, dafs die dadurch benachtheiligten Geschäftszweige 
diesem Beginnen m it scheelen Augen Zusehen. Der Detaillist w ird 
von der Thätigkeit der Konsumvereine, die ihn entbehrlich machen 
wollen, m it Recht nicht sehr erl aut sein; aber nicht minder gefährlich 
können fü r den Grossisten unr kleinen Fabrikanten die sich immer 
mehr ausbreitenden .Einkaufsvereinigungen der Detaillisten werden. Die 
erdrückende Konkurrenz, die dem kleinen und mittleren Detaillisten die
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Waarenhäuser und Konsumvereine machen, zwingen ihn m it N a tu rn o t
wendigkeit, in deren Fufstapfen zu treten und sich die Vortheile des 
direkten Massenbezuges vom Produzenten durch gemeinschaftlichen 
Einkauf ebenfalls zu sichern. Zu diesem Zweck mufs er m it anderen 
möglichst gleichartigen und doch durch ihre Lage nicht als unmittelbare 
Konkurrenten auftretenden Geschäften sich zusammenthun, um m it 
diesen in lockerer oder festerer Form als Gesellschaft alle Vorzüge des 
grofskapitalistischen Waarenhauses bei Waarenbezügen zu geniefsen. 
Solche Einkaufs Vereinigungen giebt es schon lange, die wegen ihrer 
loyalen und streng reellen Geschäftsführung die höchste Achtung ge
niefsen. ln  unserer Nummer 24 vom 13. Juni haben w ir wieder von 
zwei neuen Einkaufsvereinigungen, von dem Zusammenschlufs der 
M. S chne ider-F irm en zu einer Einkaufsvereinigung und ebenso von 
der Entwickelung, die die Westdeutsche Handelsgesellschaft m. b. H. 
nimmt, berichtet.

Eine Gefahr bedeuten diese Einkaufsvereinigungen, daran ist nicht 
zu zweifeln, fü r den Grossisten und kleinen Fabrikanten auch dann, 
wenn sie in verständiger und gemäßigter Weise, die jeden ungehörigen 
Druck  ̂auf die Lieferanten vermeidet, geleitet werden. Der kleinere 
Detaillist, der natürlich Waare nicht immer in grofsen Posten beziehen 
kann, ist auf den Grossisten, der ihm auch ein einzelnes Stück abläfst, und 
auf den kleinen Fabrikanten, der in Bezug auf Gröfse der Posten und 
auf Konditionen nicht allzu hohe Ansprüche stellt, angewiesen. Sobald 
er sich m it vielen Anderen zu einer umfangreichen Vereinigung .ver
bunden, kann sich diese selbstverständlich ohne Weiteres von den bis 
herigen Lieferanten ihrer Mitglieder emanzipiren, und auch der grofse 
Fabrikant oder Grosso-Magnat w ird m it der Einkaufsvereinigung m. b. H. 
in Geschäftsverbindung treten. Die weitere Gefahr, dafs die Vereini
gungen ihre Macht dazu mifsbrauchen werden, durch unbillige Liefe- 
rungs- und Zahlungsbedingungen einen Druck auf die Fabrikanten aus
zuüben, halten w ir nicht fü r so grofs. Dies würde bald von der ande
ren Seite einen Gegendruck erzeugen, der zu einem entsprechenden 
Zusammenschlufs der Fabrikanten führen würde.

Wie nun sollen sich aber die kleineren Fabrikanten, wie sollen sich 
die Grossisten der überhandnehmenden Konzentrirung des Detail
handels gegenüber verhalten. Etwa nach berühmten Mustern durch An
rufung der Gesetzgebung, die dann bei schwerer Strafe jedem Detail
listen verbietet, gemeinsam m it Anderen einzukaufen? W ir würden den 
Fabrikanten durchaus abrathen, ein solches „Gesetz gegen die Zu
sammenrottung zu gemeinsamem Einkauf“ zu beantragen. Die Einkaufs
vereinigungen sind keine willkürlichen Erzeugnisse von Detaillisten, die 
den Fabrikanten feindselig gesinnt sind, sondern sie sind den Ersteren 
durch die Noth auferlegt. Noth bricht Eisen und sogar, was vielleicht 
noch mehr sagen w ill, den Konkurrenzneid und die Indolenz manches 
Kleinkaufmanns. Wollen die Detaillisten nicht im Kampfe m it Waaren- 
häusern, Konsumvereinen und Riesengeschäften unterliegen, so müssen 
sie eben m it den Wölfen heulen und deren Geschäftsformen annehmen.
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Und da dies nur durch Organisation zu Einkaufs Vereinigungen und an- 
heren derartigen Verbänden möglich ist, darf es ihnen kein anständiger 
Mensch verdenken, wenn sie danach handeln. Was aber Grossisten und 

abrikanten thun können, um die fü r sie daraus sich ergebende Gefahr 
abzuwenden, das ist, nicht erst zu warten, bis das Haus brennt, sondern 
rechtzeitig daran zu denken, wie sie durch gemeinsames, geschlossenes 

ergehen etwaige Schäden verhüten können.“
Und wie der Konsumverein sich die Produktion gewisser 

W-iaren angliedert, so greifen auch heute bereits die Händler zur 
genossenschaftlichen Form um Fabriken zu bilden.

»Allein aus Sachsen, Brandenburg, Hannover und Ostpreufsen 
naben 821 Kolonialwaarenhändler ihren B e itr itt zu Genossenschafts

uckerfabriken erklärt.
Her Magdeburgischen Zeitung sendet der Sekretär des Komitees 

' . begründenden Zuckerfabriken für Kolonialwaarenhändler folgende 
Mittheilung: „Bisher sind erst die Provinzen Brandenburg, Hannover 
und Ostpreufsen durch Cirkulare bearbeitet, und daraufhin haben sich 
821 Kolonialwaarenhändler durch Unterschrift verpflichtet, ihren Zucker
bedarf von den Genossenschaftsfabriken zu beziehen und den verlangten 
laarbetrag zu zahlen. Erfreulicherweise haben sich viele der besser- 

gestellten Kollegen bereit erklärt, aufser ihrem Quantum noch gröfsere 
Antheilscheine zu zeichnen, ebenso hat ein Bankinstitut uns seine Unter
stützung zugesagt. M it jeder Post laufen neue Beitrittserklärungen ein, 
und wohl noch nie hat ein Projekt so allgemeinen Beifall gefunden wie 
c jeses' Ha die Sache einen über alles Erwarten günstigen Verlauf 
mmmt, hat das Komitee den Entschlufs gefafst, die Erbauung oder den 

n,"a?^ Y0. n  T êr Pabriken in Aussicht zu nehmen, alsdann werden die 
’ a jriken in der Lage sein, jede gewünschte Sorte von Zucker zu liefern, 
s w ird fleifsig fortgearbeitet und das Zustandekommen des Unter

nehmens ist je tzt schon gesichert.“

Bei diesen Unternehmungen haben w ir die Genossenschaft 
als M itte l zum Kampfe gegen die Riugbildungen.

Welche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit! Oben konnten 
w ir auf Genossenschaften hinweisen, gebildet zur Kartellirung der 

etriebe, hier haben w ir die Genossenschaft zur Bekämpfung des 
inges. Nur die Genossenschaft aber konnte für diese Fabriken 

•ds rechtliche Unterlage gewählt werden, denn nur m it Hilfe der 
genossenschaftlichen Organisation war es möglich, eine grofse An-
d̂ e J ^ lf^ ä u d le r  für das Unternehmen zu gewinnen, niemals wäre 
16 , Endung gelungen auf dem Wege der Bildung einer Aktien

gesellschaft.

y j ausgiebigem Mafse findet m ithin heute die genossenschaft- 
ie ie Organisation Anwendung, und w ir können beobachten, wie

2*



20

dieselbe den Handeltreibenden ermöglicht, sich neue wirthsehaft- 
liche Gebiete zu erschliefsen.

Die Berufsart, die zunächst die genossenschaftliche Organisation 
in ihren Geschäftsbetrieb einbezogen —  die Handwerker — haben 
schliefslich verhältnifsmäfsig die geringsten Erfolge auf dem Gebiete 
des Genossenschaftswesens bisher zu verzeichnen. Die Ursachen 
dafür liegen nicht etwa darin, dafs die genossenschaftliche Orga
nisation für das Handwerk wenig geeignet, sondern vielmehr in 
den wirthschaftlichen Anschauungen, die seit Jahrzehnten das 
Handwerk beseelen. Handwerker, die die Erlangung; des Be- 
fähigungsnachweises als das Endziel aller ihrer Bestrebungen be
trachten, sind wenig geeignet für genossenschaftliche, d. h. mo
derne Arbeit. Bereits im Jahre 1853 wies S c h u lz e -D e l i t z s c h  
in einem Aufru f an die deutschen Handwerker darauf hin, 
dafs wohl

„das allgemeine Gefühl, welches den ganzen Handwerkerstand 
gegenwärtig durchdringt: das Gefühl von der völligen Unhaltbarkeit 
seiner Stellung gegen die jetzt im  Verkehr zur Geltung kommenden 
Mächte, das Kapital und die Fabrikindustrie, nur allzu begründet ist. 
Alle sind darüber einig, dafs es anders werden müsse, dafs man nicht 
so stehen bleiben könne. Allein anstatt vorwärts, jenen neuen M itteln 
und Bahnen, deren sich das Gewerbe zu bemächtigen beginnt, zugewen
det, w ill man zurück? — Das ist ebenso verkehrt als unmöglich. An
statt sich über die Einflüsse der Fabrik und des Handels, über die 
Uebermacht des Kapitals zu beklagen, sollte man sich lieber selbst der 
Vortheile der Fabrikeinrichtungen, des kaufmännischen Betriebes be
mächtigen und sich das Kapital dienstbar machen. Einer Zeit, in der 
es vor Allem g ilt um gleiches Recht und gleichen Raum zu freier Thätig- 
keit fü r Alle, der darf man nicht m it dem Geschrei um Schutz und Pri
vilegien entgegentreten, ohne die eigene Unreife einzugestehen. Die 
Assoziation m it der ganzen Macht und Fülle ihres Prinzips sind die In 
nungen der Zukunft!“

Und 45 Jahre später schrieb M iq u e l  an die Osnabrücker 
Handwerker:

„Ich habe zu meiner Freude gesehen, dafs der Osnabrücker Hand
werkerstand, dessen Organisation in Innungen w ir vor langen Jahren 
durchgeführt haben, den Muth noch nicht verloren hat, sondern anfängt, 
entschlossen gegen die Ungunst der Zeit m it eigener Kraft anzukämpfen. 
Es g ilt heute für den Handwerkerstand wie fü r den Bauern, durch festen 
Zusammenschlufs diejenigen Vorth eile, so weit möglich, sich anzueignen, 
welche das Grofskapital und der Grofsbetrieb ihm voraus haben. 
Tüchtige Vorbildung, gute Buchführung, energisches Mitarbeiten des 
Meisters in der Werkstatt, b illiger Kredit durch Kreditgenossenschaften,
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unter Anlehnung an die Preufsische Central-Genossenschafts-Kasse, ge
nossenschaftlicher Einkauf von Rohmaterialien, wo es möglich ist, ge
nossenschaftlicher Verkauf, ja , soweit die Verhältnisse es gestatten, 
Bildung gemeinsamer Werkstätten unter Benutzung von Dampfmaschinen 
und anderen Motoren, jedenfalls Verwendung in der eigenen Werkstatt 

diese und ähnliche Mittel, welche die moderne Entwickelung dar
bietet, werden den Mittelstand auch heute noch erhalten und stärken, 
^'ie dies die ländlichen Genossenschaften täglich zeigen. Die Zeit der 
Privilegien und Monopole ist vorbei! Die durch die Gesetzgebung ge
gebenen Organisationsrahmen haben nur Werth, wenn sie durch Selbst
hilfe und wirthschaftliche Energie ausgefüllt werden. Vorwärts, nicht 
rückwärts, mufs der Handwerker blicken, dann w ird sein Ringen auch 
mehr Verständnifs finden, sein Werth fü r die heutige Gesellschaft w ird 
Besser erkannt und sein Streben mehr als bisher auch von den übrigen 
Klassen der Bevölkerung unterstützt werden . . . .“

Nach diesem Miquel’schen Schreiben hätte man glauben 
müssen, dafs die Gedanken desselben seine eigenen seien, und doch
gab er nur wieder, was Schulze-Delitzsch im Jahre 18o3 den 
Handwerkern ins Stammbuch geschrieben hatte. Vor einigen 
Monaten tra t das Centrum im Preufsischen Abgeordnetenhaus m it 
einem Antrag hervor, den man kurz die Gewerbeförderungs-Aktion 
bezeiehnete. Der Antrag enthielt angeblich die grofse Neuigkeit, 
dafs dem Handwerk ernstlich nur geholfen werden könne m it 
technischer Ausbildung und m it genossenschaftlicher Organisation. 
Der Antrag kann als ein Zeichen der Zeit betrachtet werden. 
V'as von liberaler Seite seit Jahrzehnten wieder und immer wie
der behauptet und gefordert 
T r i m b o r n  bei

war, das hatte der Abgeordnete 
einer Reise in Wien zufällig in der Praxis ent

decken müssen, er kam nach Hause und überraschte das Preufsi
sche Abgeordnetenhaus m it seinem Antrag, der die Bildung einer 
gewerblichen Centralstelle in Preufsen verlangt, die nach folgen
der Richtung hin das Kleingewerbe zu fördern hat:

a) Veranstaltung dauernder und zeitweiliger Ausstellungen von 
kleingewerblichen Motoren, Maschinen und Werkzeugen in ge
werblich entwickelten Orten; Unterweisung in deren Gebrauch 
und entgeltliche Ueberlassung solcher an Genossenschaften; 
Errichtung einer Auskunftstelle über bezügliche Fragen, insbe
sondere über Leistungsfähigkeit, Materialienverbrauch, An
schaffungsgelegenheit und Preis derartiger Maschinen und 
Werkzeuge;

b) Vorführung bewährter Arbeitsmethoden und technischer Fort
schritte des Kleingewerbes in. Lehrkursen; Vermehrung und 
weiterer Ausbau der Meisterkurse m it Unterweisung in der
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Buch- und Rechnungsführung; Erleichterung des Besuchs dieser 
Kurse durch Gewährung von Stipendien; Errichtung einer Aus
kunftsstelle fü r alle einschlägigen Fragen;

c) Förderung der Lehrlingsausbildung (Veranstaltung von Sammel
ausstellungen präm iirter Lehrlingsarbeiten, Auszeichnung und 
Belohnung von um die Lehrlingsausbildung besonders ver
dienter Meister, Unterstützung der Errichtung von Lehrlings
heimen);

d) Förderung des gewerblichen Genossenschaftswesens (Gründung 
von gewerblichen Rohstoff-, Magazin-, Werk- und Produktiv
genossenschaften, Hebung des Absatzes ihrer Erzeugnisse, Zu
wendung von Arbeiten fü r den Staatsbedarf, Unterrichtskurse 
über das Genossenschaftswesen, Errichtung einer Auskunfts
stelle.)

Anpassung des Handwerks an die modernen Betriebsformen 
— das ist das ganze Geheirnnifs jeder gewerblichen Förderung. 
Die genossenschaftliche Organisation mufs hinein greifen, die Be
ziehungen des Handwerks zum Handel müssen m it Hilfe der ge
nossenschaftlichen Organisation vielfach umgestaltet werden. Es 
mufs der Handwerker sowohl beim Einkauf seiner Rohmaterialien, 
wie beim Verkauf seiner Produkte auf andere Grundlagen gestellt 
werden. Heute befindet sich der Handwerker freilich vielfach in 
so vollständiger Abhängigkeit von seinen Lieferanten, dafs au eine 
Reform gar nicht zu denken ist. Es zeigt sich dabei der grofse 
Schaden, den der Waarenkredit anrichtet. Doch die Reformen 
sind nicht so schwierige; nothwendig ist nur, dafs der Hand
werker an die richtige Kreditquelle, an die Kreditgenossenschaft 
geht, um dort das Geld zu erhalten, das ihn unabhängig von 
seinen Lieferanten macht.

Wenn die genossenschaftliche Organisation des Handwerks 
atich diesem und jenem Händler, der heute für die einzelnen 
Handwerker Waaren liefert, unbequem sein mag, so ist doch ge- 
wifs nicht zu verkennen, dafs die Einkaufsgenossenschaften der 
Handwerker recht geeignet sind, viele Schäden, die heute gerade 
in diesen Zweigen des Handels, und zwar auch zum Schaden des 
Handels bestehen, zu beseitigen. —

A uf keinem Gewerbegebiet hat die genossenschaftliche Orga
nisation eine solche Bedeutung erlangt, wie auf dem der Land- 
wirthschaft, und es ist ganz besonders auch wieder der Handel, 
dessen Aufmerksamkeit durch die landwirthschaftlichen Genossen
schaften in Anspruch genommen wird. Es wird in den Kreisen
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öiafsgebender Führer der landwirthschaftlichen Genossenschaften 
§ar kein Hehl daraus gemacht, dafs diese Genossenschaften ge
achtet sind auf die Ausschaltung des Handels, mau macht nicht 
Halt bei den Kleinhändlern, sondern w ill eine direkte Verbindung 
zwischen Produzenten und Konsumenten hersteilen.

Hie landwirthschaftlichen Genossenschaften haben sich aus 
den kleinsten Anfängen entwickelt. Es waren zunächst die Dar
lehnskassau und später besondere Einkaufsgenossenschaften, die 
für die Betriebe ihrer Mitglieder Dungmittel ankauften. Die 
landw irtschaftliche Betriebsweise hat infolge der Benutzung 
künstlicher Dungmittel in den letzten Jahrzehnten eine weit
gehende Veränderung erfahren. Künstliche Dungmittel gehören 
zu eleu unbedingt notwendigen Rohmaterialien für den la n d w ir t
schaftlichen Betrieb. Jeder L a n d w ir t wollte und mufste künst
liche Duugmittel kaufen, oft genug aber war er nicht im Stande, 
die Qualität zu beurte ilen , und unreelle Händler machten sich 
dies zu Nutze. Von einer chemischen Untersuchung der Dung
m itte l war für den einzelnen L a n d w ir t natürlich keine Rede. 
Die landwirthschaftlichen Genossenschaften haben dem L a n d w ir t 
aufserordentlich viel auf diesem Gebiete genutzt, und sie haben 
den Handel, wenn man so sagen darf, sanirt. Diese la n d w ir t
schaftlichen Genossenschaften arbeiten naturgemäfs erheblich ein
facher, wie die Einkaufsgenossenschaften der Handwerker und 
Händler, denn der Bedarf an Waaren steht von vornherein fest, 
es sind nur einige wenige Artikel, die gehandelt werden, und das 
Lediirfnifs nach Waaren t r i t t  zu ganz bestimmten, im Voraus be
kannten, Zeiten hervor. — Ganz anders wie bei den Genossen
schaften der Händler und Handwerker, die eine grofse Anzahl 

aaren führen müssen, die niemals im Voraus genau wissen, 
welche Nachfrage sein w ird und wann die Nachfrage nach be
stimmten Waaren hervortritt; während diese Genossenschaften 
immerhin m it einigem Risiko arbeiten, ist das Risiko bei einer 
andwirthschaftlichen Einkaufsgenossenschaft, die in vorsichtiger 

eise geleitet wird, unerheblich.
Für die landwirthschaftlichen Einkaufsgenossenschaften lag 

es nahe, sicb zum gemeinschaftlichen Waarenbezug zusammen- 
zusc iliefsen; die Schwierigkeiten, die in der Vereinigung der Ge
nossenschaften der Kaufleute und Handwerker sich zeigten, sind 

ei neu landwirthschaftlichen Genossenschaften völlig unbekannt.
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Es t r i t t  nur überall der Vortheil des Einkaufs im Grofsen klar 
hervor. So organisirten sich denn bald die Darlehnskassen sowohl 
als auch die landwirthschaftlichen Einkaufsgenossenschaften zum 
gemeinschaftlichen Waarenbezug und vor wenigen Jahren (1897) 
wurde die „Bezugsvereinigung der deutschen Laudwirthe“ ge
gründet. der u. A. als Mitglieder angehören: Der Allgemeine 
Verband der deutschen landwirthschaftlichen Genossenschaften 
bezw. Verbandssyndikat in Offenbach, der Bayerische Landes
verband, München, der Generalverband ländlicher Genossenschaften 
für Deutschland in Neuwied, die Deutsche Landwirthschaftsgesell- 
schaft in Berlin, der Bund der Landwirthe, Berlin, der West
fälische Bauernverein, Münster, der Rheinische Bauernverein, 
Kempen, der Trierische Bauernverein, Trier, der Badische Bauern
verein, Fautenbach, der Verband landwirthschaftlicher K red it
genossenschaften in Württemberg, Tübingen.

Die landwirthschaftlicheu Einkaufsgenossenschaften nahmen 
bald auch weitere A rtike l in ihren Betrieb auf, doch die Haupt
artikel waren und blieben die verschiedenen Arten der Dung
m itte l und Futterartikel.

Als der Ring der „deutsch-österreichischen Thomasphosphat
fabriken“ die Preise für die künstlichen Dungmittel in die Höhe 
setzte, da hatte die Landwirthschaft in den Einkaufsgenossen
schaften eine wirksame Waffe in der Hand und es gelang der 
Bezugsvereinigung schliefslich, ein Abkommen m it den Fabriken 
zum Abschlufs zu bringeu.

Bekannt ist, welche Ausdehnung die Molkereigenossenschaften 
genommen haben und welche Bedeutung dieselben für den land
w irtschaftlichen Betrieb * gewonnen. Iu landwirthschaftlichen 
Kreisen wurde vielfach Klage darüber geführt, dafs die Preisbil
dung auf dem Buttermarkt nicht immer den tatsächlichen Ver
hältnissen der Butterproduktion entspräche. Und schon im Jahre 
1897 wurde über die Organisation des genossenschaftlichen Butter
absatzes beraten — heute bestehen eine Anzahl Verkaufsgenossen
schaften der Molkereigenossenschaften.

Wenn die Molkereigenossenschaften den Buttermarkt nur in 
geringem Umfange beherrschen, so hat dies seinen Grund einmal 
in der Konkurrenz, die unter diesen Genossenschaften besteht, 
dann und vor Allem in dem Umstande, dafs die Genossenschaften 
oft nicht nach richtigen, kaufmännischen Grundsätzen geleitet
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Werden. Das ist überhaupt ein vielfach bei den landw irtschaft
lichen Genossenschaften hervortretender Mangel, der sich besonders 
bemerkbar macht bei den Genossenschaften, die für den Absatz 
ländlicher Produkte bestimmt sind.

Es giebt heute kaum noch ein Produkt der Landw irtschaft, 
bi dessen Absatz nicht Genossenschaften gebildet siud, die direkte 
erbindung m it den Konsumenten suchen. Unter diesen Genossen

schaften nehmen neuerdings eine viel beachtete Stellung die W ein
baugenossenschaften ein, für deren Lage bemerkenswert ist ein 
Eeschlufs, der in der letzten Generalversammlung des Verbandes 
bcr rheinpreufsischen landwirtschaftlichen Genossenschaften gefafst
w urde:

„Die Generalversammlung hält die w irtschaftliche Lage der 
Wiuzer nach wie vor für eine äufserst schwierige und gefährdete. 
Eie weithin b e tä tig te  Selbsthilfe in Gestalt der genossenschaft
lichen Bereitung, Pflege und V e rw ertung  des Weines finden 
leider bald ihre Grenze in der Beschaffung der verhältnifsmäfsig 
W ien  Kapitalien, die no tw end ig  sind zum Bau von Kelterhäusern 
und Kellereien sowie zum längeren Lagern gröfserer Weinbestände.

Der Verband richtet daher an den Minister die Bitte, dafs 
zui Beleihung bereits vorhandener sowie zur Errichtung neuer 
Kelterhäuser und Weinkeller eine angemessene Summe aus Staats- 
°nc s zur Verfügung gestellt und den Winzergenossenschafteu 

unter ähnlichen Bedingungen überwiesen werde, wie die Korn- 
niuser oder ihre Baukapitalien an die Getreideverwerthungs-
genosseuschaften.“

Der Referent bemerkt dazu:
„M  enu der Staat gröfsere M itte l zum Bau von Kornhäusern 

ewilligt und diese den Interessenten des Getreidebaues zu billigen 
Bedingungen zur Verfügung stellt, so meine ich, und m it m ir der

orstand, könnte der Staat auch für die Winzervereine etwas 
thun.“

 ̂ So hat eine Staatssubvention die andere zur Folge, nur dafs 
ls JeW  die Subventionen sich meist beschränken auf die Kreise 

1 ®r Dandwirthschaft und des Handwerks — der Handel ging bei 
a en diesen Subventionen leer aus, sie sind sogar gegen ihn 
gerichtet. Die Weinbaugenossenschaften haben — und darauf 
ist ihre Kredituothlage zurückzuführen — oft einen ähnlichen 

emer gemacht wie die Molkereigenossenschaften, sie haben auf
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schwacher finanzieller Grundlage sich m it aufserordentlich °rofsen 
Verpflichtungen belastet. Das ist ein Uebelstand, der sich bei 
vielen landwirthschaftlichen Genossenschaften früher oder später 
rächen wird und der nicht zum wenigsten auch darauf zurück
zuführen ist, dafs es au der richtigen kaufmännischen Leitung fehlt.

Es ist bekannt, wie die Agrarier den Getreidehandel stets 
verantwortlich gemacht haben sowohl für die hoheu, wie für die 
niedrigen Preise; man konnte beinahe auf den Gedanken kommen, 
dafs die Getreidehändler es als ihre höchste Aufgabe betrachten, 
auf die Getreidepreise stets derart Einflufs auszuüben, dafs die 
Landwirthschaft Schaden davon hat. Gegen den Getreidehandel 
haben die Agrarier einen förmlichen Hafs. Börsen- und Getreide
handel sollen die berufsmäfsigen Feinde der Land wirthschaft sein. 
Die Getreidepreisbildung zu beeinflussen, scheint fü r einen echten 
Agrarier das höchste Ziel, und man gelangt dabei zu den aben
teuerlichsten Plänen. Ganz ernsthaft ist z. B. vor einigen Jahren 
der Gedanke diskutirt, eine Zwangsgenossenschaft der Landwirthe 
zu bilden, um der Landwirthschaft die Möglichkeit zu bieten, die 
Getreidepreise festzusetzen. Die Erörterungen bildeten ein wür
diges Pendant zu dem Antrag K an i t z .  Neuerdings begnügt man 
sich nicht mehr m it der Verfolgung einer „nationalen“ Preisbil
dung, sondern zieht schon die „internationale“ Preisbildung für 
Getreide in die Erörterung.

Am 11. und 12. März 1901 fand in Paris im Anschlufs au 
die Sitzungen der ständigen Kommission des internationalen land
wirthschaftlichen Kongresses, der im Juni v. J. tagte, auf Grund 
eines dort gefafsten Beschlusses die vorläufige Konstituirung des 
i n t e r n a t i o n a l e n  K om i tees  f ü r  die G e s t a l t u n g  der  Ge
t re id e p re is e  statt. Es waren dabei vertreten 29 landwirth- 
schaftliche Körperschaften aus acht europäischen Staaten, nämlich 
aus Deutschland, Frankreich, Oesterreich, Ungarn, Spanien, Por
tugal, der Schweiz und Serbien. Es wurde ein vorläufiger Statuten
entwurf berathen und eine Sitzung für Monat Mai zur endgiltigen 
Konstituirung beschlossen. Von deutschen landwirthschaftlichen 
Körperschaften waren in Paris folgende vertreten: Deutsche Land- 
wirthschaftsgesellschaft, Bund der Landwirthe, der A l l g e m e in e  
V e rb a n d  der deutschen l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n  Genossen
schaf ten  zu D a r m s ta d t ,  der  G e n e r a l  v e rb a n d  l ä n d l i c h e r  
Genossenschaf ten f ü r  D eu ts c h lan d  zu N euwied .  Zum. Vor-
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Sitzenden dieses Komitees wurde der Vertreter der deutschen 
Landwirthschaftsgesellschaft Georg Prinz zu Schönaich-Carolath, 
gewählt, zum Generalsekretär Rieul Paisant in Versailles, Vertreter 
französischer landw irtschaftlicher Genossenschaften.

Nach einem Bericht des internationalen landwirtschaftlichen 
Komitees „fü r Stand und Bildung der Getreidepreise“ soll die 
Aufgabe des Komitees u. A. sein: „nach und nach einen Einflufs 
auf  die Gestaltung der Weltmarktpreise zu erlangen“ .

Zweifellos liegt in diesen Bestrebungen ein agrarischer M ifs - ' 
brauch landw irtschaftlicher Genossenschaften, doch zeigen an
dererseits diese Bemühungen, eine internationale Gestaltung der 
Getreidepreise herbeizuführen, auch eine unglaublich naive Auf
fassung des w irtschaftlichen Lebens und der Preisbildung auf 
dem w irtschaftlichen Markt.

Auf den verschiedensten Gebieten der Landw irtscha ft war 
die genossenschaftliche Organisation geglückt, sie drohte bei dem 
Getreidehandel zu versagen, da sich hier nicht nur wirthschaft- 
bche, sondern auch grolse technische Schwierigkeiten entgegen- 
stellteu.1)

Es sollte der Staat helfen. Der Staat mufste au verschie
denen Orten Kornhäuser, die m it den neuesten Einrichtungen ver
sehen waren, bauen, daun sollten sich Getreideabsatzgeuossen- 
schafteu bilden zur Uebernahme und zur Bew irtschaftung der 

ornhäuser. N® sind im  Laufe der Jahre siebzig Getreideabsatz
genossenschaften gebildet. Wie dieselben w irtschaften, darüber 
entnehmen w ir Näheres den Berichten der deutschen Kornhaus- 
Kommission.

Daselbst werden die Verluste und schlechten finanziellen E r- 
olge in eigenartiger Weise begründet. Es schreibt z. B. die 
ornhausgenossenschaft zu Halle (die Schöpfung des Abge

ordneten v. Mendel-Steiufels): „Das Kornhaus kann nicht, wie das 
er Privatmann vermag, eine Zeit lang si eh des Abschlusses von 
Geschäften mehr oder weniger enthalten, sondern ist, soll es au- 
erf  seh>en Zweck erfüllen, gezwungen, den Mitgliedern ih r Ge- 

w  6 zum Tagespreise abzunehmen. So kann es doch Niemanden 
ander nehmen, dafs das Kornhaus den Folgen der bald nach

1 Ggl. Heft 13Q der „Volksw irtschaftlichen Zeitfragen“ : Dr. Criiger 
»vietreide-Absatzgenossenschaften“ — Berlin 1896.
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Beginn des letzten Geschäftsjahres sehr schnell zurückgehenden 
Konjunktur sich trotz der Tüchtigkeit seiner Geschäftsleitung nicht 
ganz entziehen konnte.“ Der Verfasser des Aufsatzes, in dem über 
die finanziellen Erfolge der Kornhausgenossenschaften berichtet 
wird, bemerkt sehr tiefsinnig in demselben: „Das private Getreide
geschäft ist allerdings ein Unternehmen zur Erzielung eines mög
lichst hohen Reingewinns und der bilanzmäfsige Ueberschufs bildet 
hier den Gradmesser seines Erfolges. Das Kornhaus hingegen 
stellt sich als eine genossenschaftliche Einrichtung zwecks mög
lichst hoher Verwerthung der Erzeugnisse seiner M itglieder dar, 
so dafs die Erzielung eines Reingewinns nichts weniger als ein 
Merkmal seines Nutzens au den Tag legt.“ A u f die A rt des Ge
schäftsbetriebes w irft ein eigenartiges L icht eiu Aufsatz in den 
„M ittheilungen“ der Kornhauskonimission von 1901, dem eine 
Ausstellung deutscher Kornhausgeuossenschaften in Posen zu 
Grunde liegt. Danach berichtet auf der Ausstellung eine Genossen
schaft: „D ie Tagesannahmepreise, die den Genossen zunächst gut
geschrieben wurden, wurden nominell um 2— 4 Mark höher ge
halten, wie die effektiven Preise der Händler am Platze waren, 
und zwar aus dem Grunde, um einmal den ausstehenden Handel 
durch diese scharfe.Konkurrenz zu bewegen, auch seinerseits etwas 
höhere Preise anzulegen und damit den ungerechtfertigten Lock
unterpreis gegen Stettiner und Berliuer Tagesnotiz zu verringern 
und zum andern möglichst grofse Anlieferungen an das Kornhaus 
heranzubringen. Der Erfolg war der, dafs die Genossen trotz 
einer in Höhe von 1 ,66^ erhobenen Umlage noch etwas mehr für 
ih r Getreide ausgezahlt erhielten, als der Händler am gleichen 
Tage seinerseits ausgezahlt haben würde. . . .“  Ein anderer Be
rich t sagt: „Es gehört allerdings (nämlich zur Erhöhung der Ge
treidepreisbildung) eine Unterstützung des Staates insofern dazu, 
als die Staatsinstitute die Kornhausgeuossenschaften bei -An
käufen mehr berücksichtigen müfsten, wie sie es bisher gethan 
haben und wohl nach den geltenden Bestimmungen thun konnten
.............“  A u f Spekulationen scheint man sich auch zu verstehen,
denn für die 5 hessischen Kornhäuser w ird der Verlust im Ge
schäftsjahr 1898/99 damit m otivirt, „dafs man den Verkauf zurück
hielt, als eine grofse Ernte, aber schwache Vorräthe und später 
gute Preise prophezeit wurden“ — es kam anders und nach 
längerer Zeit rnufste sich die Verwaltung entschliefsen, einen.
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grofsen Theil abzustofsen, „und dies um so mehr, weil in einem 
Kornhaus die alte Waare durch den feuchten Herbst Bodengeruch 
annahm“ . Und nicht blofs die hessischen Kornhausgenossen
schaften erklären ihren Verlust in dieser Weise, sondern auch 
Anclam — und in vielen Fällen, wo nicht berichtet wird, w ird es
w°hl ebenso liegen.

Hätten die Kornhausgenosseuschaften nicht noch den Handel 
mit Dungmitteln usw. aufgenommen, würden sie nicht die K o ln 
häuser fast unentgeltlich vom Staat zur Verfügung erhalten 
und bei dem eben erwähnten Handel m it Dungmitteln erhebliche 
Aufschläge gemacht haben, so würde wohl der gröfste Theil 
(K r Kornhausgenossenschaften heute bereits der Auflösung verfallen 
sein. Es ist aber nicht blofs das Schicksal der Kornhausgenossen
schaften, das uns hier interessirt, sondern das Verhältnifs der 
Kornhausgenossenschaften zum Handel. W ir  sehen ab von dei 
eigenartigen Betriebsweise der Kornhausgenossenschaften.

Zum ersten Male hatte hier der Staat in die Thätigkeit der 
Genossenschaften eingegriffen, um deren Konkurrenzfähigkeit gegen
über dem konkurrirenden Handel zu stärken. Es war dies der 
schwerste Fehler, den die deutschen Regierungen, — Preufsen ist 
mif dem Gebiete nicht vereinzelt geblieben — , bei der Förderung 
des Genossenschaftswesens gemacht haben, ein Fehler, der unter 
allen Umständen weitere Fehler zur Folge haben mufste. Der 
Staat hat m it diesen Subventionen nicht blofs den Getreidehandel 
schwer geschädigt, sondern hat Mafsregeln ergriffen, die früher 
oder später von unheilvollem Einflnfs für die Staatsverwaltung, ja 
für die Landesvertheidigung sein können. Da nun die Getreideab
satzgenossenschaften bestehen, fordern dieselben natürlich, dafs der 
Staat, insbesondere das Kriegsministerium, direkt von den Ge- 
treideabsatzgenossensehaften kaufe und diese Genossenschaften als 
froduzenten ansehe; die Proviantämter sind denn auch vielfach 
angewiesen, nach Möglichkeit direkt bei den Getreideabsatz- 
genossensehaften zu kaufen, es hat sich aber dabei gezeigt, dafs 
der Staat oft ein recht schlechtes Geschäft bei diesem Einkauf 
macht, und es kann uns dies nicht wundern, wenn w ir uns vor 
Augen halten, was oben über die Thätigkeit der Kornhaus
genossenschaften gesagt wurde. Was soll nun, fragen wir, im 
halle einer allgemeinen Mifsernte und gar im Falle eines Krieges 
werden, wenn durch staatliche Mafsnahmen der Getreidehandel
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systematisch vernichtet wird und an Stelle des Getreidehandels 
die Getreideabsatzgenossenschaften treten, die nicht befähigt sind, 
den Getreidehandel zu ersetzen.

Ein würdiges Seitenstück zu deu Getreideabsatzgenossen
schaften ist die Centrale für Viebverwerthung (Vieh-Centrale), 
e. G. m. b. H. Berlin. Wollen die Getreideabsatzgeuossenschaften 
einen Einflufs auf die Preisbildung des Getreides gewinnen, so ist 
es die Aufgabe der Centrale für Viehverwerthung. die Preisbil
dung des Viehes und Fleisches zu beeinflussen und der Geschäfts
bericht der Genossenschaft für 1900 erklärt dann auch schon, dafs 
der deutsche Landwirth den Vieh- und Fleischmarkt beherrsche. 
Während nun aber die Getreideabsatzgenossenschaften lokaler Natur 
sind und nur der Wunsch der Agrarier besteht, dieselben zu cen- 
tralisiren, um den entscheidenden Einflufs auf die Höhe des Ge
treidepreises zu gewinnen, erstreckt sich die Centrale für Vieh
verwerthung über ganz Deutschland. Die land wirthschaftlicheu 
Absatzgenossenschaften haben vom Staat Kornhäuser erhalten, die 
Centrale für Viehverwerthung soll vom Staat zunächst einen 
Magerviehhof bei Berlin erhalten — kein Zweifel, dafs dies nur 
der Anfang der staatlichen Subvention für die Centrale für Vieh
verwerthung ist. An den Magerviehhof bei Berlin werden sich 
Magerviehhöfe an anderen Orten anschliefsen, und wenn natürlich 
die Genossenschaft nicht die M itte l hat, diese Viehhöfe einzu
richten, wird der Staat diese M itte l zur Verfügung stellen.

Äehnlich wie den Getreidehandel verabscheut der Agrarier 
den Viehhandel, denn der Agrarier ist natürlich immer, nach 
seiner Meinung, der Betrogene, er ist angeblich niemals den 
listigen Händlern gewachsen. Die Centrale für Viehverwerthung 
soll den Landwirth vom Viehhandel befreien. Wie nun aber bei 
den Kornhausgenossenschaften einen wirklichen Vortheil aus diesen 
Gründungen nur die gröfseren Besitzer haben, so auch bei der 
Centrale für Viehverwerthung. Der kleine Besitzer kann nicht 
daran denken, sein Magervieh in Berlin zu verkaufen, für ihn ist 
der nächste Viehmarkt die beste und bequemste Gelegenheit — 
und ebenso mufs es ihm fern liegen, auf den Magerviehhof nach 
Berlin zu reisen, um dort seine Einkäufe zu machen.

Den Bestrebungen, den Getreidehaudel und Viehhandel m it 
Hilfe der vom Staate subventionirten Genossenschaften auszu- 
schalten, sind solche gefolgt, die gegen den Milchhandel gerichtet
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sifld. Seit einigen Jaliren suchen sich einige Landwirtbe um die 
Landw irtschaft dadurch verdient zu machen, dafs sie m it H ilfe 
genossenschaftlicher Organisation den Landwirth in die Lage ver- 
setzen, den Milchandel in die Haud zu nehmen oder zum minde
re n  den Milchhäudlern die Preise zu diktiren. In wenigen Mo- 
’Ulten hatte R ing -D üppe l in der Mark Brandenburg einige 

nndert Molkereigenossenschaften ins Leben gerufen, alsbald m it 
^enselben in Berlin eine Milcliceutrale gebildet, die ihre ganze 
Vl'aft nnn einsetzte, den Milchhändler bei Seite zu schieben und 
Slch des Milchhandels zu bemächtigen. Man fragte sich erstaunt, 
woher die Centrale die M itte l hat; zufällig wurde daun bekannt, 

aL es auf dem Umwege der Vermittelung durch eine Verbands
kasse der Milch-Centrale gelungen, bei der Preufsischen Ceutral- 
Genossenschafts-Kasse einen Kredit von 700 000 Mk. zu erhalten, 
md der Erfolg? Trügen nicht alle Zeichen, w ird die Berliner 

Milch-Centrale das Schicksal der Münchener und ähnlicher M ilch- 
Lentraleu theilen, denn sie hat das Publikum gegen sich. Die 
Bevölkerung hat sehr wohl erkannt, dafs wenn der M ilchring über 
die Milchhändler siegt, alsbald der M ilchring auch die Milchpreise 
der Bevölkerung diktiren wird —- und ein B lick in die Läden der 
Milch-Centrale läfst deutlich erkennen, dafs dem Handel m it Milch 
alsbald der Handel m it weiteren landw irtschaftlichen Artikeln 
angegliedert werden würde. Vor den Thoren Berlins die Burg 
dei Milch-Centrale, die die Berliner Bevölkerung m it Lebens
mitteln versorgt und die Lebensmittelpreise nach eigenem Belieben 
estsetzt das ist eiu Ziel nach dem Herzen der Herren Ring 

und Genossen. Man übersieht freilich dabei anscheinend, dafs w ir 
lm Erichen der Schnellbahnen und des Telegraphen leben, dafs 
au Bauer die Beherrschung des Marktes durch eine Gruppe 
mc l t  möglich ist, unbedingt ist der Erfolg nur ein vorübergehen- 

f 1’ U1M der Rückschlag tr if f t  um so schwerer die, die durch 
einige Zeit sich des Erfolges erfreuten.

m it |pan '.St au^ landwirtschaftlichem  Gebiet heute gut im Zuge 
O o- düngen. Freilich sind es keine genossenschaftlichen
V o lH tid *-0116“ ’ ^6r ®f’' r 'L isring und das Zuckerkartell, doch der 

_ au ^gkeit halber müssen sie hier erwähnt werden. Der 
p ir i usring offenbar das Vorbild fü r den Milchring. Dem 

i_pm usiing ist es gelungen, den Händlern die Preise vorzu- 
sc rei en, üi die sie den Spiritus absetzen dürfen, die Händler



32

sind die Angestellten des Spiritusringes geworden — mau glaubte 
es daher auf dem Gebiete des Milchhandels ähnlich machen zu 
können.

Die Tage des Zuckerkartells sind gezählt —  der Spiritusring 
wird durch sein eigenes Produkt vernichtet werden — der M ilch
ring kämpft nur noch verzweifelt um seine Existenz.

Aber eines kann den Agrariern nicht abgesprochen werden : 
sie haben Muth und verfolgen systematisch das Ziel, ein Zwischen
glied nach dem anderen m it H ilfe der Genossenschaft zu beseitigen. 
So haben sie je tz t für mehrere Millionen Mark Salpeterminen in 
Chile erworben, einige Genossenschaften traten zunächst als E r
werber auf, eine Aktiengesellschaft, die ihre Aktien bei den Ge
nossenschaften vertreibt, soll den gesammten Besitz übernehmen, 
der nach dem Urtheile Sachverständiger von recht zweifelhaftem 
Werthe ist und die Aktienbesitzer in ein m it erheblichem Risiko 
verbundenes Geschäft verwickelt.

Zu bedauern sind bei diesen Unternehmungen —  die Land- 
wirthe, die Mitglieder der betheiligten Genossenschaften, denn 
keine Frage kann es sein, dafs dieses Kartenhaus von Genossen
schaften eines Tages zusammenbricht, und dann wird, dank 
der übertriebenen Centralisation der Genossenschaften, die ge- 
sammte deutsche Landwirthschaft in Mitleidenschaft gezogen 
werden.

Die Verantwortung trägt die Regierung, die das Genossen
schaftswesen m it staatlichen M itte ln gefördert hat. Die finanzielle 
Förderung der Genossenschaften mufste zu solchen Auswüchsen 
führen, denn sie hebt jegliches Gefühl der Verantwortlich
keit auf.

Es ist das gute Recht der Landwirthe, wie eines jeden Ge
werbetreibenden, Genossenschaften zu bilden, und der Staat soll 
den genossenschaftlichen Organisationen das gröfste Wohlwollen 
entgegenbringen, aber jeder E ingriff in die Entwickelung des Ge
nossenschaftswesens m it finanziellen M itteln ist von den gröfsten 
Gefahren begleitet. Dies hatte m it richtigem B lick oereits 
Schulze-Delitzsch in dem Jahre 1865 erkannt, als nach seinem 
und Parisius Antrag der folgende Beschlufs auf dem Allgemeinen 
Vereinstag in Stettin gefafst wurde:

„A lle  Versuche der Staatsregierungen, die auf Selbsthilfe
beruhenden Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften über-
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liaupt oder innerhalb einzelner Berufsklassen durch positive 
Eingriffe der Staatsgewalt fördern zu wollen, müssen als un
bedingt schädlich zurückgewiesen werden.“

Es tagte damals eine von Bismarck zusammenberufene Kom
mission, die M itte l entdecken sollte, das Genossenschaftswesen 
zu fördern: die Anwort darauf war der Beschlufs des Stettiner 
V ereinstages.

In agrarischen Kreisen werden die Liberalen heute m it V or
liebe als die Gegner des Genossenschaftswesens bezeichnet - es 
ist schwer, den guten Glauben bei solchem Vorwurf anznnehmen, 
denn ein jeder weifs, dafs das Genossenschaftswesen eine Schöpfung 
des Liberalismus ist und dafs die Gegnerschaft der Liberalen sich 
nicht richtet gegen das Genossenschaftswesen und gegen die B il
dung von Genossenschaften, sondern gegen die mifsbräuchliche 
Anwendung des Genossenschaftswesens, die darin besteht, dafs Ge
nossenschaften gegründet werden, um Staatsmittel zu erhalten für 
die Verfolgung einer eigennützigen Interessenpolitik. Man koket- 
t i r t  heute freilich in agrarischen Kreisen gern m it der Selbsthilfe, 
doch es ist thatsächlich nichts mehr wie Koketterie, denn die 
Selbsthilfe besteht nur darin, dafs Genossenschaften ins Leben 
gerufen werden, um Millionen als Subsidieu der Landwirthschaft
zuzuführen.

Die Thatsache bleibt bei Allem freilich feststehend: Wie in 
der Produktion neue Betriebsformen zur Herrschaft gelangt sind, 
80 greifen auch in den Handel neue Organisationen ein und 
das Genossenschaftswesen nimmt dabei einen hervorragenden 
Dl atz ein.

Man könnte sich nun fragen, worauf es zurückzuführen ist, 
dai>s erst seit den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete des Handels 
le genossenschaftliche Organisation zu solcher Entwickelung ge- 

^i. *st. Auf Jen wichtigsten Grund haben w ir schon hinge- 
es ist die staatliche Subvention gewisser Genossenschafts- 

^ C'l' di och das ist es nicht allein. Vor dem Genossenschafts- 
gese z von 1889, durch das das bis dahin geltende deutsche Ge- 
nossenschaftsjjesetz von 1868 einer Revision unterzogen wurde, 
waren Genossenschaftsbildungen, wie w ir sie in der Centrale für 
Viehverwerthung, der Milch-Centrale und in der Bezugsvereiuigung 
der deutschen Landwirthe kennen gelernt haben, unmöglich ge-

3
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wesen, denn das Geuosseuschaftsgesetz liefs allein die Bildung von 
Genossenschaften m it unbeschränkter Haftpflicht zu uud gestattete 
nicht die Gründung von Genossenschaften, die nur aus Genossen
schaften bestehen. Das Gesetz von 1889 liefs dann die Bildung von 
Genossenschaften m it beschränkter Haftpflicht zu und gestattete, 
dafs Genossenschaften nur oder wesentlich aus Genossenschaften 
bestehen. Unter der alleinigen Herrschaft der unbeschränkten 
Haftpflicht war eine Gründung wie die der Centrale für Vieh- 
verwerthung einfach undenkbar, niemals wäre es gelungen, die 
Landwirthe zu bestimmen, unter Einsetzung der Garantie m it 
ihrem ganzen Vermögen einer derartigen Genossenschaft beizu
treten — heute beschränkt man den Geschäftsantheil auf ein 
Minimum —• nach der Haftsumme fragt das Mitglied nicht viel 
uud die Genossenschaft ist alsbald gegründet. Ob und inwieweit 
diese Entwickelung zum Schaden des gesammten deutschen Ge
nossenschaftswesens gereicht uud gereichen wird, das zu unter
suchen, ist hier nicht der Platz, es kam nur darauf an, die 
Gründe festzustellen, die eine solche Entwickelung ermög
lichen. —

Völlig verfehlt wäre es, auzunehmeu, dafs das Genossenschafts
wesen als solches ein Gegner des Handels ist. Die genossenschaft
liche Organisation ist ebensowenig ein Gegner des Handels, wie die 
Maschine eine Gegnerin der Arbeiter. Es handelt sich bei der 
genossenschaftlichen Organisation vielmehr nur um eine neue Be
triebsform für den Handel und je  schneller der Handeltreibende dies 
erkennt, desto leichter wird er sich an die neue Betriebsform 
anpasseu. Die Handeltreibenden, die die genossenschaftliche Organi
sation bekämpfen und m it gesetzlichen Mafsregeln erdrücken wollen, 
ähneln jenen Arbeitern aus der M itte des vorigen Jahrhunderts, 
die die Maschinen zerstörten.

Allerdings wird die Stellung des Handels uud die Stellung 
des einzelnen Handeltreibenden unter den veränderten wirthschaft- 
lichen Verhältnissen immer schwieriger, doch gewissen Kreisen 
des Handelsstandes kann auch der V orw urf nicht erspart bleiben, 
dafs sie rückständig geblieben sind. Ist doch ganz ernsthaft in 
einer dem Reichstag unterbreiteten Petition von einer Verbindung, 
die sich als die Interessenvertretung von Handel und Industrie 
ansgiebt, verlangt, dafs der „Befähigungsnachweis“ für den Handel 
eingeführt wird. Immer breiter machen sich im Handelsstand
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zünftlerische Bestrebungen geltend, und der Kleinhandelsstaud 
selbst schätzt sich so niedrig ein, dafs er in den Handelskammern 
nicht mehr die Vertreter seiner Interessen erblicken w ill, sondern 
die Errichtung von — Kleinhandelskammern begehrt.

Wo solche Ansichten vertreten werden, ist von eiuei Er- 
|euntnifs der Bedürfnisse, geschweige denn einer Anpassung an 
die heutigen Verhältnisse selbstverständlich keine Rede. Da w ill 
nian dem Rade der w irtschaftlichen Entwickelung in die Speichen 
fallen und die w irtschaftliche Entwickelung wird dabei solche 
rückständigen Kreise einfach zermalmen. Wie einst Schulze- 
Delitzsch den Handwerkern, so mufs diesen Handeltreibenden zu
gerufen werden: sie sollten nicht Kapital und w irtschaftliche 
Entwickelung bekämpfen, sondern sie sollten sich ausrüsten m it 
dem Werkzeug, m it dem der einzelne versehen sein mufs, 
wenn er m it Erfolg aus dem wirtschaftlichen Kampfe hervorgeheu 
w ill.

Selbstverständlich ist nicht die genossenschaftliche Organisa
tion allein dies Werkzeug. Nur ein Utopist kann daran denken, 
die Genossenschaft als das A llheilm itte l fü r die Beseitigung aller
w irtschaftlichen Schäden _ die Genossenschaft als das M itte l
zur Lösung der sozialen Frage zu betrachten. Ist sie aber auch 
nicht das Allheilm ittel, so ist sie doch ein wesentlicher Faktor auf 
diesem Gebiet. Daneben kommen vor Allem kaufmännische und 
technische Kenntnisse in Betracht; wo diese fehlen, h ilft natürlich 
auch  ̂ die genossenschaftliche Organisation nichts. Und wenn 
der Staat eine wirkliche Gewerbeförderungs-Aktion durchführen 
wollte, dann sollte er vor allem für die technische und kauf
männische Ausbildung des Nachwuchses von Handel und Gewerbe 
sorgen.

Das Lebenselement des Handels ist wirthschaftliche und poli
tische Freiheit, doch wirklich frei ist nur der, der auch im Staude 
]st, von der Freiheit Gebrauch zu machen.

Der Handel ist ein Glied zwischen Produktion und Konsum- 
i°n.  ̂Zweifellos ist der Handel selbst produktiv, und es ist falsch, 

uni die Berufsstände zu den produktiven zu zählen, die Produkte 
erzeugen, die greifbar vor Jedes Auge liegen. Auch der Handel 
02 ert Produkte zu Tage, wenn diese Produkte auch nicht m it 
611 ^aut^eu fafsbar sind. Jedoch der Handel ist produktiv nur 

so äuge, als er einem Bedürfnifs entspricht — ganz ebenso wie
3 *
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auch jede Fabrik nur produktiv ist, solange sie Produkte erzeugt, 
für die ein Bedtirfnifs vorhanden ist — wie jeder Laudwirth 
nur produktiv ist, so lauge er auf einem Boden arbeitet, auf 
dem es nach Lage der Verhältnisse überhaupt möglich ist, preis- 
werthe Produkte zu erzeugen. Sache des Handels ist es, den 
Bedürfnissen sich anzupassen und neue Bedürfnisse ins Leben 
zu rufen.

Klare Erkenntnifs des wirthschaftlichen Lebens, seiner Be
dürfnisse und die Fähigkeit, sich denselben anzupasseu, das sind 
die Vorbedingungen für einen blühenden Haudelsstand.
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